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Arbeitsrechtliche Informationen der Diakonie Mitteldeutschland  
zur Arbeit der Mitarbeitervertretungen 
 
 
Sehr geehrte Mitarbeitervertreterinnen und Mitarbeitervertreter, 
sehr geehrte Mitglieder der Dienststellenleitungen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die derzeitige Situation in der Corona-Pandemie stellt nicht nur unsere Ar-
beitswelt und Gesellschaft vor größte Herausforderungen. Die Maßnahmen 
zur Eindämmung der Pandemie wirken sich auch unmittelbar auf die Arbeit 
der Mitarbeitervertretungen aus. 
 
Klargestellt wird an dieser Stelle, dass die Regelungen des Mitarbeiterver-
tretungsgesetzes der EKD (MVG.EKD) und die Beteiligungsrechte der Mit-
arbeitervertretungen durch die Pandemie nicht außer Kraft gesetzt werden 
und unverändert fortgelten. 
 
Gleichwohl sind derzeit in den Einrichtungen Entscheidungen zu treffen, 
die schnelle Lösungen und ein vertrauensvolles konstruktives Zusammen-
wirken von Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung erfordern. Bei-
spielhaft seien hier Gleitzeitregelungen, mobiles Arbeiten und Kurzarbeit 
genannt. 
 
Der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, hat in einer 
Erklärung Arbeitgeber und Betriebsräte aufgefordert, schnell und pragma-
tisch zu handeln und auf die Notwendigkeit und Möglichkeit digitaler Lö-
sungen verwiesen. 
 
Die EKD hat dies mit Schreiben vom 24. März aufgegriffen und auf den 
Dritten Weg und die Arbeit der Mitarbeitervertretungen übertragen. 
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Zusammengefasst können die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitervertretungen und die Beteiligung 
wie folgt aufrechterhalten werden: 
 

• § 26 Absatz 1 MVG-EKD sieht vor, dass Beschlüsse der Mitarbeitervertretung in einer 
Präsenzsitzung gefasst werden. 
 

• Diese Möglichkeit ist derzeit wegen der umfassenden Kontaktverbote manchmal nicht 
gegeben. 

 
• § 26 Absatz 2 MVG-EKD ermöglicht die Beschlussfassung im Umlaufverfahren, soweit 

die Geschäftsordnung der MAV dies vorsieht. 
 

• Obwohl Video- und Telefonkonferenzen im Betriebsverfassungsgesetz und im Mitarbei-
tervertretungsgesetz der EKD nicht ausdrücklich vorgesehen sind, sind sie derzeit zum 
Schutz der Beschäftigten vor Infektionen geboten und zulässig.  
 

• Dies gilt sowohl bei Zuschaltung einzelner als auch aller Mitglieder der Mitarbeitervertre-
tung. 
 

• Sitzungen halten Sie bitte per Videokonferenz, Skype etc. ab. Die hier gefassten Be-
schlüsse sind nach einhelliger Meinung wirksam gemäß § 26 MVG-EKD. 
 

• Anstelle der Anwesenheitsliste wird empfohlen, dass jeder Teilnehmer und jede Teilneh-
merin gegenüber dem bzw. der Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung die Teilnahme per 
E-Mail bestätigt. 
 

• Bei den Sitzungen ist sicherzustellen, dass der Grundsatz der Nichtöffentlichkeit gewahrt 
wird und Dritte nicht an der Videokonferenz teilnehmen. 

 
Ergänzend möchten wir noch darauf hinweisen, dass auch in diesen Ausnahmezeiten der 
Corona-Pandemie die Fristen im Rahmen der Beteiligungsrechte nicht automatisch verkürzt sind. 
In aller Regel wird es sich allerdings um dringliche Maßnahmen handeln, die eine Fristverkür-
zung im Einzelfall und ein schnelles Handeln von Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung 
erfordern. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Sabine Frey 
Syndikusrechtsanwältin 
Arbeitsrecht 


